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Anhang 1 Vertrag CW101695

Abweichungen und Ergänzungen zur SIA-Norm 118

Die Parteien vereinbaren die nachfolgenden Abweichungen und Ergänzungen zu den unten
aufgeführten Bestimmungen aus der SIA-Norm 118.

Es handelt sich nicht um eine abschliessende Liste der Abweichungen und Ergänzungen zur
SIA-Norm 118. Mögliche Abweichungen und Ergänzungen sind auch in der Vertragsurkunde,
den Besonderen Bestimmungen und sonstigen Ausschreibungsunterlagen aufgeführt.

Artikel aus
SIA-Norm 118

Abweichungen und Ergänzungen

Art. 8 Leistungsverzeichnis

Die Leistungen, aus denen sich die ausgeschriebene Bauarbeit zusammensetzt,
ergeben sich aus sämtlichen, mit der Ausschreibung abgegebenen Unterlagen.

Art. 19 Annahme durch den Bauherrn

Die Bestimmung wird wegbedungen.

Art. 21 Rangordnung der Vertragsbestandteile

Die Bestimmung wird wegbedungen.

Art. 25 Abs. 1
und 2

Art. 25 i.V.m.
Art. 84 ff.

Art. 25 i.V.m.
Art. 96 Abs. 1

Anzeige- und Abmahnungspflichten der Firma

In Abweichung bzw. Ergänzung zu Art. 25 Abs. 1 und 2 SIA 118 enthebt die
Aufsicht, die die SBB AG durch die Bauleitung ausüben lässt, die Firma nicht der
gesetzlichen Pflicht, Verhältnisse, die eine gehörige oder rechtzeitige Ausführung
des Werks gefährden, der SBB AG ohne Verzug schriftlich anzuzeigen. Des-
gleichen hat die Firma auch die Pflicht, allfällige finanzielle und terminliche
Auswirkungen der SBB AG unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Verletzt sie diese Pflichten, so fallen nachteilige Folgen auch bei Kenntnis der SBB
AG ihr selbst zur Last.

Stellt eine Weisung der SBB AG oder die Abgabe geänderter Pläne aus Sicht der
Firma nicht eine Konkretisierung der ursprünglich vereinbarten Leistung, sondern
eine Bestellungsänderung dar, so zeigt die Firma dies der SBB AG rechtzeitig vor
Arbeitsbeginn schriftlich an. Gleiches gilt für den Fall, dass die Firma einen
Änderungsvorschlag vorbringt und dieser aus Sicht der Firma eine
Bestellungsänderung darstellt.

Hat eine Bestellungsänderung Auswirkungen in finanzieller und/oder terminlicher
Hinsicht auf die Vertragserfüllung, so ist die Firma verpflichtet, dies sowie deren
Folgen in Ergänzung zu Art. 84 ff. SIA 118 vor Arbeitsbeginn der SBB AG
anzuzeigen. Bei erheblichen Auswirkungen muss die Anzeige schriftlich erfolgen.

Verletzt sie diese Pflicht, so fallen nachteilige Folgen auch bei Kenntnis der SBB
AG ihr selbst zur Last.

Die Anzeige gemäss Art. 96 Abs. 1 SIA 118 hat schriftlich zu erfolgen. Sie hat
immer zu erfolgen, selbst wenn die Bauleitung von der Verzögerung und deren
Ursache Kenntnis hatte.
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Art. 45 Abs. 1,
Art. 47

Regiearbeiten und Rapportpflicht

Regieleistungen dürfen nur nach schriftlichem Auftrag durch den Bauleiter oder den
Projektleiter SBB ausgeführt werden. Aufträge durch andere Personen oder
mündlich erteilte Aufträge für Regiearbeiten werden nicht akzeptiert und können
nicht in Rechnung gestellt werden.

Regierapporte sind täglich zu erstellen und von der Firma unterzeichnet der
Bauleitung innerhalb von 5 Tagen vorzulegen, wobei die erbrachten Leistungen im
Detail aufzuführen sind. Später vorgelegte und/oder von der Bauleitung nicht
unterzeichnete Rapporte werden nicht anerkannt und die Firma erhält dafür keine
Vergütung.

Art. 50 Abs. 2 Vergütung der Regiearbeiten – Kaderpersonal / Poliere und Vorarbeiter

Der Einsatz von Chefmonteuren / Polieren und bauleitenden Monteuren /
Vorarbeitern sowie Kaderpersonal wird nur mit den hierfür vorgesehenen
Regieansätzen vergütet, wenn dies vorgängig der Ausführung mit der Bauleitung
explizit vereinbart wurde. Fehlt diese Vereinbarung, so wird die Funktion und nicht
die Qualifikation vergütet.

Art. 51 Vergütung der Regiearbeiten

Die Bestimmung wird wegbedungen.

Art. 58 f. Besondere Verhältnisse

Alle Erschwernisse, Zeitversäumnisse, Arbeitsunterbrüche, Schichtbetrieb,
Wochenend- und Nachteinsätze, die durch den Bahnbetrieb bedingt und aufgrund
der Ausschreibungsunterlagen bekannt oder zu erwarten sind, müssen in den
Einheitspreisen berücksichtigt werden, sofern diese Umstände im
Leistungsverzeichnis nicht speziell ausgeschrieben sind.

Art. 60 Abs. 2 Ungünstige Witterungsverhältnisse

Nicht durch die Arbeitslosenversicherung gedeckte, aber nach
Gesamtarbeitsvertrag zu bezahlende Entschädigungen an die Arbeitnehmer sind im
Angebot einzurechnen.

Art. 62 Abs. 1 Kostengrundlage - Stichtag

Als Stichtag für die Kostengrundlage gilt der letzte Tag des Eingabefrist.

Art. 86 Abs. 3 Auswirkungen der Bestellungsänderung bei Leistungen zu Einheitspreisen –
Veränderte Mengen

Wird durch eine oder mehrere Bestellungsänderungen die zu einem Einheitspreis
gehörende Menge gegenüber der im Leistungsverzeichnis vorgesehen Menge
verändert, so bleibt der vereinbarte Einheitspreis für die gesamte Menge
unverändert, sofern im Leistungsverzeichnis für Baustelleneinrichtungen besondere
Positionen vorgesehen sind (Art. 86 Abs. 3 der Norm SIA 118). Dies gilt auch bei
Mehr- oder Mindermengen, die sich ergeben, ohne dass eine Bestelländerung
vorliegt.

Art. 87 Abs. 1-4 Fehlen von Einheitspreisen, Anordnung von Regiearbeiten

In Abweichung und unabhängig von den Voraussetzungen von Art. 87 Abs. 1 – 4
SIA 118 kann die SBB AG bei Fehlen von Einheitspreisen jederzeit Arbeiten in
Regie nach den offerierten Regieansätzen ausführen lassen.

Führt die SBB AG zusätzliche Arbeiten selber aus oder lässt sie diese durch Dritte
ausführen, stehen der Firma keine Schadenersatzansprüche zu.



Oktober 2022 Seite 3 von 3

Art. 98 Abs. 2 Termine und Konventionalstrafe

Die Termine der Fälligkeit für die Konventionalstrafe verschieben sich, soweit die
Firma Anspruch auf Fristerstreckung hat (Art. 94 Abs. 2, Art. 96, Ziff. 6.3
Werkvertrag).

Art. 112 Abs. 2 Schutz gegen Immissionen

Art. 112 Abs. 2 SIA 118 wird wegbedungen.

Art. 121 Aushub- und Rückbaumaterial, Entsorgung

Ein Anspruch auf Zusatzvergütung bei belastetem Baugrund besteht nur dann,
wenn nicht im Leistungsverzeichnis entsprechende Positionen enthalten sind oder
nicht etwas anderes vereinbart ist.

Art. 132 Stromunterbrechungen und -einschränkungen

Wird die Stromlieferung durch behördliche Anordnung unterbrochen oder
eingeschränkt, trägt jede Partei die daraus für sie entstehenden Kosten selber.
Vorbehalten bleiben Beschleunigungsmassnahmen (Art. 95 SIA 118).

Art. 141 i.V.m.
Art. 143

Ausmass bei Arbeiten zu Einheitspreisen - Bestimmung nach dem
plangemässen theoretischen Ausmass

Unter Vorbehalt abweichender Regelung in anderen Vertragsbestandteilen werden
die Mengen der zu Einheitspreisen zu erbringenden Leistungen nach dem
plangemässen theoretischen Ausmass ermittelt (Art. 143 der Norm SIA 118).

Art. 158 Abs. 1
und 3

Anzeige der Vollendung und Protokollierungspflicht

Die Anzeige gemäss Art. 158 Abs. 1 SIA 118 hat schriftlich zu erfolgen.

Die Firma hat die Vollendung des ganzen Werkes auch dann der Bauleitung
anzuzeigen, wenn der Bauherr dieses in Gebrauch nimmt.

Über das Ergebnis der gemeinsamen Prüfung ist auch dann ein Protokoll zu
erstellen, wenn keine Mängel festgestellt worden sind.

Art. 184 Allgemeines Rücktrittsrecht des Bauherrn

Die SBB AG kann jederzeit gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und
gegen Vergütung des bestellten Materials, welches die Firma nicht anderweitig
verwenden kann, vom Vertrag zurücktreten. Weiterer Schadensersatz sowie Ersatz
entgangenen Gewinns ist nicht geschuldet. Die Rücktrittserklärung ist nur in
schriftlicher Form gültig.

Art. 176 Abs. 2 Neubeginn des Fristenlaufes

Mit dem Tag der Abnahme beginnt die Rügefrist für den instand gestellten Teil neu
zu laufen. Dies gilt für wesentliche und unwesentliche Mängel.
















































